
Regierungs Blatt
für das

Großherzogthum
Sachsen-Weimar-Eisenath.

Nummer 14. Weimar. 25. April 1875.

Ministerial-Bekanntmachungen.
(51|] I. In dem Central-Blatt für das deutsche Reich Jahrgang lII Nr. 7,
Seite 123 hat der Reichskanzler die zur Ausführung des Gesetzes über Marken-

schutz vom 30. November 1874 (Reichsgesetz-Blatt Seite 143), welches mit

dem 1. Mai dieses Jahres in Kraft tritt, von dem Bundesrathe erlassenen

Bestimmungen mittelst nachstehender Bekanntmachung zur öffentlichen Kenntniß

gebracht:
Bekanntmachung

der Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes über

Markenschutz vom 30. November 1874.

Die nachfolgenden

Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes über Markenschutz

sind vom Bundesrathe erlassen worden.

1.

In dem Handelsregister wird eine besondere Abtheilung für die Ein-

tragung der Waarenzeichen angelegt, welche den Namen „Zeichenregister“ führt.

Das Zeichenregister umfaßt fünf Spalten. Sie sind bestimmt:

1) für die Benennung der anmeldenden Firma und die Bezeichnung des Orts

ihrer Hauptniederlassung, sowie der Stelle, an welcher die Firma im

Handelsregister eingetragen steht;
2) für die Angabe von Tag und Stunde der Anmeldung;
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3) für die Angabe der Waarengattungen, für welche das Zeichen bestimmt ist;
4) für die Darstellung des angemeldeten Zeichens;

5) für sonstige Bemerkungen.
Im Uebrigen finden auf die Zeichenregister die in Betreff der Handels-

register erlassenen Bestimmungen Anwendung.

2.

Die Anmeldung der Zeichen erfolgt in den für Anmeldungen zum Han—

delsregister überhaupt vorgeschriebenen Formen.
Die der Anmeldung anzuschließende Darstellung der Zeichen hat in einer

Abbildung von höchstens 3 Centimeter Höhe und Breite auf dauerhaftem Pa-

pier und, soweit dies die Deutlichkeit erfordert, in einer Angabe über die Art

der Verwendung der Zeichen zu bestehen. Die Abbildung ist in vier Exem-

plaren einzureichen. Den Stock für den Abdruck der Zeichen beizufügen, steht

der meldenden Firma frei.
3.

Die Eintragung jedes einzelnen Zeichens erfolgt der Reihe nach unter
fortlaufender Nummer.

Bei der Eintragung ist in der für die Darstellung der Zeichen bestimmten

Spalte ein Exemplar der eingereichten Abbildung zu befestigen.
Die Löschung von Zeichen wird durch den Vermerk: „gelöscht“ in der

Spalte für Bemerkungen bewirkt. Die Löschung kann außerdem nach den für

die Handelsregister erlassenen Bestimmungen kenntlich gemacht werden.

4.

Wird gemäß §. 5 Nr. 2 des Gesetzes die Aenderung einer Firma und

zugleich die Beibehaltung des für sie eingetragenen Zeichens angemeldet, so ist
an Stelle der früheren die neue Bezeichnung der Firma in die für die Ein-

tragung der Firmen bestimmte Spalte einzutragen.

5

Wird gemäß §. 5 Nr. 3 des Gesetzes vor dem Ablaufe der gesetzlichen

Schutzfrist die weitere Beibehaltung eines eingetragenen Zeichens angemeldet,
so ist Tag und Stunde der neuen statt der früheren Anmeldung in der dafür
bestimmten Spalte zu vermerken.
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6.

Jeder Vermerk in dem Zeichenregister hat am Schlusse das Datum der

Verfügung, auf welcher er beruht, die Angabe, an welcher Stelle der Akten

die Verfügung sich befindet, und soweit eine solche für die Handelsregister vor-

geschrieben ist, die Unterschrift des eintragenden Beamten zu enthalten.

7.

Von dem Vollzuge, sowie von der Ablehnung einer Eintragung ist die

Firma, welche die Anmeldung bewirkt hat, und zwar im letzteren Falle unter

Mittheilung der Hinderungsgründe zu benachrichtigen.

8.

Die Bekanntmachung der Eintragungen und Löschungen ist, soweit das

Gesetz sie vorschreibt, durch das Gericht, welches das Zeichenregister führt, un-

verzüglich zu veranlassen. Bei Eintragungen sind gleichzeitig zwei Exemplare
der eingereichten Abbildungen oder, falls der Stock für das Zeichen eingereicht
ist, der letztere der Expedition des „Deutschen Reichsanzeigers“ zu übersenden,
um danach den Abdruck des Zeichens zu bewirken.

Ueber die geschehene Bekanntmachung ist ein Belagblatt zu den Akten
zu bringen. «

9.

Die Bekanntmachung einer Eintragung hat zu enthalten:

die laufende Nummer der Eintragung, den Namen der Firma und

den Ort ihrer Hauptniederlassung, Tag und Stunde der Anmeldung, die

Waarengattungen, für welche das Zeichen bestimmt ist, die Abbildung
des Zeichens und die Unterschrift des Gerichts.

Sie ist nach solgendem Muster abzufassen:
Als Marke ist eingetragen unter Nr. 10 zu der Firma J. Haupt

in Leipzig nach Anmeldung vom 1. Juli 1875, Morgens 9 Uhr,

für ötherische Oele und Seifen das Zeichen

Königliches Handelsgericht zu Leipzig.

10.

Die Bekanntmachung einer Löschung hat zu enthalten: die laufende Nummer
der Eintragung, den Namen der Firma und den Ort ihrer Hauptniederlassung,
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die Nummer des „Deutschen Reichsanzeigers,“ welche die Bekanntmachung der

Eintraogung enthält, ferner, sofern die Löschung nur für einzelne Waarengattun-
gen erfolgt, deren Angabe, endlich die Unterschrift des Gerichts.

Sie ist nach folgendem Muster abzufassen:
Als Marke ist gelöscht das unter Nr. 10 zu der Firma J. Haupt

in Leipzig lant Bekanntmachung in Nr. 150 des „Deutschen Reichs-

anzeigers“ von 1875 für Seifen eingetragene Zeichen.

Königliches Handelsgericht zu Leipzig.

Berlin, den 8. Februar 1875.

Der Reich skanzler.
In Vertretung:

Delbrück.

Im Anschluß an diese Bekanntmachung wird den zur Führung des

Zeichenregisters berufenen Gerichtsbehörden noch Folgendes zur Nachachtung
eröffnet:

1) Sobald die erste Anmeldung eines Waarenzeichens bei einem Einzel-

richter erfolgt, hat derselbe für Anlegung des vorgeschriebenen Zeichenregisters
nach Maßgabe des sub A angeschlossenen Schemas Sorge zu tragen. Die

Anlegung erfolgt in Gemäßheit der in §. 4 der Ausführungs-Verordnung vom

16. Oktober 1862 zu dem allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuche für die

Anlegung des Handelsregisters ertheilten Vorschriften.

Das zu dem Zeichenregister zu verwendende Papier muß hinsichtlich des

Formats und der sonstigen Beschaffenheit demjenigen gleich sein, welches zu
den Handelsregistern verwendet worden ist. Die für die erste Anlegung des

Zeichenregisters erforderliche Bogenzahl wird jeder Einzelrichter mit Rücksicht
auf das voraussichtliche Bedürfniß nach eigenem Ermessen bestimmen. Da
nach den industriellen Verhältnissen im Großherzogthum zahlreiche Anmeldun-
gen von Waarenzeichen, namentlich in einzelnen Gerichtsbezirken, sowohl jetzt
als in der nächsten Zukunft nicht zu erwarten sein werden, so kann das

Zeichenregister in beträchtlich geringerer Stärke als das Handelsregister ange-

legt werden. Aus dem gleichen Grunde ist davon abgesehen worden, Formu-
lare für das Zeichenregister durch den Druck vervielfältigen zu lassen. Die

Einzelrichter werden die in dem Schema A vorgeschriebenen Linien und Ueber-
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schriften der verschiedenen Spalten des Zeichenregisters bei dessen Anlegung
durch Schreiberhand mit Tinte sauber ausführen lassen. Dabei ist zu berück-

sichtigen, daß die vierte für die Darstellung des angemeldeten Zeichens be-
stimmte Spalte mindestens 4 Centimeter breit sein muß.

Für die Eintragung jedes von einer Firma angemeldeten Waarenzeichens
ist in dem Register je ein Folium bestimmt, welches aus zwei einander gegen-

über liegenden, die vorgeschriebenen fünf Spalten umfassenden Seiten besteht.
Die Folien erhalten fortlaufende Nummern. Unter diesen Nummern werden

die angemeldeten Waarenzeichen nach der Reihenfolge der Anmeldung einge-
tragen.

2) Wird ein Waarenzeichen oder die weitere Beibehaltung eines bereits

eingetragenen Waarenzeichens bei dem zuständigen Gerichte angemeldet (§8. 1,
2 und 5 Ziffer 3 des Gesetzes vom 30. November 1874, Nr. 5 der Be-

kanntmachung des Reichskanzlers vom 8. Februar 1875), so ist, je nachdem
die Anmeldung von dem Betheiligten persönlich erklärt oder schriftlich in

öffentlich beglaubigter Form eingereicht wird (vergl. §. 1 Ziffer V der Aus-
führungs-Verordnung vom 16. Oktober 1862 zum allgemeinen deutschen

Handelsgesetzbuche), in dem über die Anmeldung aufzunehmenden Protokoll oder

in dem Präsentat des schriftlichen Eingangs nicht allein der Tag und das Jahr,

sondern auch die Stunde der Anmeldung anzugeben (vergl. Bekanntmachung
vom 8. Februar 1875 Ziffer 2 Nr. 3 und Ziffer 5).

3) Die in der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 8. Februar 1875,

Ziffer 3, Absatz 2, vorgeschriebene Befestigung eines Exemplars der Abbildung
des Waarenzeichens in der vierten Spalte des Zeichenregisters erfolgt durch

Aufkleben mittelst eines dauerhaften Klebmittels (Kleister, Gummi Arabikum 2c..

4) Von den mit der Anmeldung eines Waarenzeichens einzureichenden

vier Exemplaren der Abbildung ist das eine dazu bestimmt, in Verbindung
mit der Bescheinigung über die erfolgte Eintragung in das Zeichenregister der

anmeldenden Firma zurückgegeben zu werden. Dieser Bestimmung wegen wird

es sich empfehlen, wenn das Format der eingereichten Abbildung es gestattet,

die Bescheinigung auf dieser letzteren selbst auszustellen.

5) Ueber jede Eintragung eines Waarenzeichens in das Zeichenregister ist
in das Handelsregister auf das Folium der Firma, von welcher das Zeichen

angemeldet worden ist, in die Spalte „Anmerkung“ ein kurzer Vermerk zu
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bringen mit Verweisung auf das Folium des Zeichens im Zeichenregister

(3. B. Waarenzeichen eingetr. Z. R. Fol. 2). Wird das Zeichen im Zeichen-
register gelöscht, so ist auch jener Vermerk im Handelsregister zu löschen.

6) Die Kosten der in §. 6 des Gesetzes über Markenschutz vom 30. No-

vember 1874 und unter Ziffer 8 bis 10 der Ausführungs-Bestimmungen vor-

geschriebenen Bekanntmachung im „Deutschen Reichsanzeiger“ betragen nach
einer im Central-Blatt für das deutsche Reich Jahrgang III Nr. 8 Seite 131

und in der zweiten Beilage zu Nr. 44 des „Deutschen Reichsanzeigers“ vom

laufenden Jahre abgedruckten Bekanntmachung des Reichskanzleramts vom
8. Februar d. J.:

1) für die Bekanntmachung einer Eintragung, ausschließlich der Kosten
für das Schneiden des Zeichenstocks, sechs Mark;

2) für die Bekanntmachung einer Löschung zwei Mark,

wogegen für Rückporto, Belegblätter, Verpackung und Rücksendung des Clichés

und dergleichen Kosten nicht berechnet werden.

Weimar am 3. April 1875.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium.

Departement der Justiz.

G. Thon.
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(52| II. Zufolge höchster Entschließung Seiner Königlichen Hoheit, des Groß-
herzogs, ist dem Carl Pieper zu Dresden ein Erfindungs-Patent auf Ver-

fahrungsarten zur Härtung eines Glases von eigenthümlicher Beschaffenheit

(Vulkanglas) und die dabei benutzten Apparate, nach Maßgabe der bei dem

unterzeichneten Staats-Ministerium niedergelegten Zeichnung und Beschreibung
unter allen Voraussetzungen und Bedingungen, sowie mit allen Wirkungen,

welche in der Bekanntmachung vom 3. März 1843 (Reg.-Blatt von 1843

Seite 13— 16) angegeben und begründet sind, auf die Dauer von Fünf Jah-
ren, von heute an gerechnet, für den Umfang des Großherzogthums ertheilt
worden.

Dieses Patent ist jedoch als erloschen zu betrachten, wenn nicht binnen

Jahresfrist durch ein obrigkeitlich beglaubigtes Zeugniß bei dem unterzeichne-
ten Staats-Ministerium nachgewiesen wird, daß die gedachte Erfindung in einem

der deutschen Staaten zur Ausführung gebracht sei.

Nachdem die desfallsige Urkunde unter dem heutigen Tage ausgefertigt

worden, wird solches andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Weimar am 7. April 1875.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement des Aeußern und Innern.

Für den Departements-Chef:
pr. Schomburg.

(53) IIII.. Nachdem Seine Königliche Hoheit, der Großherzog, auf erfolgten
Vortrag im Großherzoglichen Gesammt-Ministerium gnädigst beschlossen haben,
das der Sparkasse zu Weida, nach der Bekanntmachung vom 21. August

1846 (Seite 127 des Reg.-Blatts) verliehene Privilegium als milde

Stiftung zurückzuziehen, dagegen aber dieser Sparkasse die juristische Per-
sönlichkeit unter Bestätigung der vorgelegten Statuten fernerhin zu belassen,
wird solches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Weimar am 8. April 1875.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement des Aeußern und Innern.

Für den Departements-Chef:
br. Schomburg.

 MWeimor. — Hos-Buchdruckerei.
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